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 Veröffentlicht am 17.06.2003

Norm

ASVG §255 Abs3 Ca

Rechtssatz

Feststellung, dass "bei Einhaltung des Gesamtkalküls vermehrte Krankenstände nicht prognostizierbar sind", reicht

nicht aus, einen Ausschluss vom allgemeinen Arbeitsmarkt zu verneinen, weil die Dauer "vermehrter Krankenstände"

hieraus nicht annähernd eingestuft und abgeschätzt werden kann.
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